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Live-Streaming (Antrag FDP), Vorlage 037/2021 
 
Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Kühn, 
 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt folgenden Änderungsantrag zum Antrag der FDP-Fraktion 
und bittet Sie, diesen den Sitzungsunterlagen beizufügen. 
 
Änderungsantrag: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Der Magistrat erstellt eine Beschlussvorlage zum 
Thema Live-Streaming aus den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse. 
Das Konzept berücksichtigt folgende Punkte: 

 Welche technischen Möglichkeiten, Verfahren, Portale oder Plattformen sind geeignet? 
 Mit welchen Kosten sind die jeweiligen Verfahren verbunden? 
 Welche Datenschutzbestimmungen (z.B. EU-Datenschutz, DSGVO und HDSIG) sind zu be-

rücksichtigen und einzuhalten? 
 Vorschläge zur Anpassung der Geschäftsordnung, um eine rechtssichere Übertragung zu 

gewährleisten. 

 
Begründung: 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unterstützt die Initiative, der interessierten Öffentlichkeit ein 
Streamingangebot aus den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse zur 
Verfügung zu stellen. Bürgerinnen und Bürger erhalten auf diesem Wege unmittelbar Einblick in 
demokratische Entscheidungsprozesse. Dies fördert die demokratische Meinungs- und Willensbil-
dung. 
 
Zur Umsetzung aber ist der Antrag der Fraktion FDP nicht ausgereift, da aus unserer Sicht die Ein-
haltung von Datenschutzbestimmungen und Persönlichkeitsrechten nicht gewährleistet werden 
kann. Um diese Rechte und Pflichten entsprechend zu berücksichtigen sind folgende Punkte in den 
Abwägungen zu berücksichtigen: 
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 Einhaltung von Datenschutzbestimmungen 
Zur Einhaltung von europäischen, deutschen und hessischen Datenschutzbestimmungen ist 
es erforderlich, dass die Daten nicht auf Servern außerhalb der EU gespeichert werden, da 
sie ansonsten nicht mehr im Einflussbereich der EU-Datenschutzverordnung stehen und 
keine rechtliche Handhabe bei Datenmissbrauch besteht. 
 

 Urheberrecht an Bild und Ton 
Damit verbunden ist auch eine notwendige Regelung, wer die Urheberrechte an Bild 
und/oder Tonaufnahmen besitzt. Aus Sicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist es zwin-
gend erforderlich, dass ausschließlich die Stadt Laubach über die Urheberrechte verfügt, um 
im Falle von Verstößen gegen Datenschutzbestimmungen entsprechende Schritte wie zum 
Beispiel das (Teil-)Löschen von Aufzeichnungen veranlassen zu können. 
Damit verbunden kann nur sein, dass die Stadt Laubach selbst Technik und Infrastruktur zur 
Verfügung stellt oder Auftraggeber an einen Dienstleister ist. 
 

 Nur Streaming oder auch Aufzeichnung 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen befürwortet ausschließlich ein Livestreaming und lehnt 
die Möglichkeit von Aufzeichnungen ab, da man durch Aufzeichnungen nicht verhindern 
kann, dass einzelne Sequenzen ins Netz gestellt und dort geteilt werden. Im Falle von Auf-
zeichnungen muss sichergestellt sein, dass einzelne Beiträge nachträglich auf Antrag aus 
den Aufzeichnungen gelöscht werden können, um Persönlichkeitsrechte zu wahren. 
 

 Wer und was darf aufgenommen werden? 
Es ist zu klären, wer und was aus den Sitzungen aufgenommen werden darf. Zuschauer aus 
dem Publikum dürfen zum Beispiel nur nach individueller Einwilligung aufgenommen wer-
den. Soll nur der jeweilige Sprecher aufgenommen werden, dann muss die Kamera generell 
auf das Rednerpult gerichtet sein.  
Zusätzlich sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, dass ein Sprecher vor seinem Redebei-
trag bekunden kann, dass sein Redebeitrag nicht übertragen werden soll. Hierbei sollte be-
reits die Willensbekundung so erfolgen können, dass diese nicht Bestandteil der Übertra-
gung/Aufzeichnung ist. 
 

 Plattform / Portale / Technik 
Schließlich muss geklärt werden, mit welcher Technik die Aufnahmen stattfinden und auf 
welchen Portalen der Stream oder die Aufzeichnung zur Verfügung gestellt wird. Dabei ist 
die Einhaltung der zuvor genannten Regelungen zu berücksichtigen. Wir bitten bei der Prü-
fung möglicher Portale auch die „Laubach-App“ zu berücksichtigen. 

 
Um Zustimmung wird gebeten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Andreas Wenig 
Mitglied der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen 

Hans-Georg Teubner-Damster
Vorsitzender




